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SEPA-Firmenlastschriftverfahren für Zahlungspflichtige
Grenzüberschreitendes Lastschriftverfahren in EUR

Information für Unternehmen, welche eine 
einfache und kostengünstige Bezahlung von 
Forderungen innerhalb des SEPA-Raums 
wünschen.

Ihre Bedürfnisse
Sie möchten europaweit Rechnungen in EUR für Waren und 
Dienstleistungen bequem von Ihrem bestehenden Konto bei 
der Credit Suisse bezahlen.

Unsere Lösung
Das SEPA-Firmenlastschriftverfahren (ohne Widerspruchs-
recht) bei der Credit Suisse bietet Ihnen als Unternehmen 
diese Möglichkeit grenzüberschreitend in EU-/EWR-Ländern 
sowie in der Schweiz und Monaco. 

Ihre Vorteile
•	 Bequemer, europaweiter Einzug in EUR mittels SEPA-

Lastschrift direkt von Ihrem Konto bei der Credit Suisse
•	 Sowohl einmalige als auch wiederkehrende Einzüge mit 

unterschiedlichen Beträgen sind möglich
•	 Seitens der Credit Suisse fallen keine Verarbeitungsspesen 

für SEPA-Firmenlastschriften an

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen
SEPA-Firmenlastschriftmandat
Sie unterschreiben bei/nach Bezug von Waren/Dienst-
leistungen ein SEPA-Firmenlastschriftmandat (Einzugs- 
und Belastungsermächtigung) gegenüber dem Anbieter 
(Zahlungsempfänger), der mit Ihren Angaben den Einzug 
des geschuldeten Betrags über sein Finanzinstitut veranlasst. 
Zusätzlich muss das Mandat als Kopie der Credit Suisse 
zugesandt werden. 

Ein solches Mandat können Sie für einen Einmaleinzug oder 
auch für wiederkehrende Einzüge unterzeichnen. Ein Widerruf 
hat gegenüber dem Zahlungsempfänger zu erfolgen, bei 
wiederkehrenden Einzügen erlischt das Mandat automatisch 
nach 36 Monaten ohne Folgeeinzug.

Vereinbarung zur Teilnahme am SEPA-Firmenlast-
schriftverfahren 
Damit Einzüge unter Belastung eines Ihrer Konten erfolgen 
können, bedarf es einer vorgängigen, schriftlichen Vereinbarung 
mit der Credit Suisse. Diese Vereinbarung besteht zwischen 
Ihnen und der Credit Suisse und ist unabhängig vom 
SEPA-Firmenlastschriftmandat zwischen Ihnen und dem 
Zahlungsempfänger. Mit der Vereinbarung geben Sie die 
Ermächtigung, Ihnen alle künftigen Einzüge zu belasten.  
Durch Mitteilung an die Credit Suisse können Sie alle oder 
einzelne Konten jederzeit für das Verfahren sperren lassen. 

Das Finanzinstitut und jeder Zahlungsempfänger entscheiden 
individuell über die Teilnahme am SEPA-Firmenlast-
schriftverfahren. 

Die SEPA-Firmenlastschrift darf nur von Unternehmen genutzt 
werden, Privatkunden sind nicht zugelassen.
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Wichtige Hinweise
•	 Unterschreiben Sie ein SEPA-Firmenlastschriftmandat, ohne 

mit der Credit Suisse eine Vereinbarung über die Teilnahme 
am SEPA-Firmenlastschriftverfahren abgeschlossen zu 
haben, so ist die Credit Suisse berechtigt, den Einzug ohne 
Weiteres zurückzuweisen.

•	 Senden Sie jedes neue Firmenlastschriftmandat zur 
Erfassung an die Credit Suisse. Bei fehlendem und/
oder ungültigem Firmenlastschriftmandat wird der Einzug 
zurückgewiesen.

•	 Lautet der gegenüber dem Zahlungsempfänger 
geschuldete Betrag auf eine andere Währung als EUR 
oder wird der eingezogene EUR-Betrag auf ein Konto 
mit anderer Währung belastet, so kann dies für Sie zu 
einem Wechselkursrisiko führen, insbesondere auch im 
Widerspruchsfall.

Alternativprodukte
•	 SEPA-Basislastschriftverfahren – Einzugsverfahren mit 

Widerspruchsrecht
•	 LSV+/BDD (Business Direct Debit) – das nationale 

Lastschriftverfahren
•	 SEPA-Überweisung 

Funktionsweise
Die	folgende	Grafik	zeigt	in	einer	Übersicht	die	Abwicklung	
einer Zahlung mit dem SEPA-Firmenlastschriftverfahren:

1.  Antrag zur Teilnahme – Unterzeichnung des Antrags zur Teilnahme.
2.   Mandat/Leistung – Bei/nach Bezug eines Produkts bzw. einer 

Dienstleistung vereinbaren Sie mit dem Zahlungsempfänger (ZE) 
SEPA als Zahlungsmodalität und erhalten von ihm das SEPA-
Firmenlastschriftmandat. Sie ergänzen das Mandatsformular mit 
Ihren Daten, unterschreiben und senden es dem ZE zurück.

3.  Archivierung Mandat – Der ZE archiviert das Mandat.
4.   Mandat – Zusätzlich muss das Mandat als Kopie zur Erfassung an 

die Credit Suisse gesendet werden.
5.  Erfassung Mandat – Die Credit Suisse erfasst das Mandat.
6.   Vorinformation – Der ZE lässt Ihnen eine Information über den 

anstehenden Einzug zukommen (z. B. mit der Rechnung).
7.   Auftrag zum Einzug – Der ZE übermittelt seinem Finanzinstitut 

den SEPA-Firmenlastschriftauftrag mit den Mandatsdaten für den 
Einzug.

8.    Einzug – Das Finanzinstitut des ZE sendet die Daten zum Einzug 
an die Credit Suisse.

9.    Überprüfung Mandat – Die Credit Suisse prüft den Einzug gegen 
das erfasste Mandat.

10. Belastung – Belastung Ihres Kontos.
11.  Geldfluss – Die Credit Suisse überträgt den Ihrem Konto 

belasteten Betrag (bzw. tätigt die Rückweisung) an das 
Finanzinstitut des ZE.

12. Gutschrift – Der Einzugsbetrag wird dem ZE gutgeschrieben.

Zahlungs- 
empfänger

Zahlungs- 
pflichtiger

12

1

2 116 8

4

10

7 Finanzinstitut  
des Zahlungs-
empfängers

Credit Suisse

9

5

3

S
N

S
C

 1
 

11
.2

01
6

Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar, basieren nicht auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der persönlichen 
Umstände des Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich 
und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Diese Informationen wurden von der Credit Suisse Group AG und/oder den 
mit ihr verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften (nachfolgend CS) mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die in diesem Dokument 
enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren die Sicht der CS zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie stammen aus 
Quellen, die für zuverlässig erachtet werden. Die CS gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die 
sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen 
Nutzung durch den Empfänger. Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in 
den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben 
werden. Ohne schriftliche Genehmigung der CS dürfen diese Informationen weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. 
Copyright © 2016 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen und Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. 

CREdIT SUISSE (Schweiz) AG 
Postfach
CH-8070 Zürich
credit-suisse.com/sepa

Ihre Ansprechpartner
Bei Fragen zu Electronic Banking Produkten und 
Zahlungsverkehr- Lösungen der Credit Suisse (Schweiz) AG 
stehen Ihnen die Spezialisten des Electronic Banking Desk 
gerne zur Verfügung: 
•	 In der Schweiz kostenlos unter 0800 88 11 88*
•	 Aus dem Ausland unter +41 800 88 11 88*
•	 Mo.–Fr., 7.30–17.30 Uhr
•	 E-Mail: eb.support@credit-suisse.com

* Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Gespräche auf unseren Linien aufge-
zeichnet werden können. Bei Ihrem Anruf gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser 
Geschäftspraxis einverstanden sind.

https://www.credit-suisse.com/ch/de/unternehmen/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/zahlungsabwicklung/zahlungsausfuehrung/sepa_sepa.html
mailto:eb.support%40credit-suisse.com?subject=

